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Finanz- und Beteiligungsausschuss 27. Juni 2072

Rat 03. luli 2012

Betreff
Stiftungsmanagement der Stadt Krefeld,
hier: Geldanlagestrategie

Beschlussentwurf:
1.) Der Bericht der Verwaltung wird zu Kenntnis genommen.

2.) Die Grundsätze zur Umsetzung der Geldanlage-Leitlinien im Stiftungsmanagement der Stadt
Krefeld werden beschlossen.

3.) Gemäß S 83 Abs. 1 GO NRW wird der Leistung der unter Punkt C. der Vorlage skizzierten
außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2012 zugestimmt.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen bei der Kostenart 68480000 - Erwerb von sonstigen
Finanzanlagen - bei den unter Punkt C. der Vorlage skizzierten Stiftungen.

Unmlttelbare finanrlalle Auswirkungen ia n nein

Finanzielle Auswirkungen und Segrlindung auf den Folgeseiten
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A. Ausgangssituation

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.tl.2}lt und des
Finanz- und Beteiligungsausschusses am 23.77.2011 über die OptimierunglNeuausrichtung des
Stiftungsmanagements der Stadt Krefeld berichtet (vgl. Vorlage 287017t). Dazu wurde u.ä. ein
15-Punkte-Katalog zu Zielsetzungen und Maßnahmen vorgestellt. Unter Punkt li dieses
Kataloges hat die Verwaltung ihre Absicht dargelegt, die Ausschüttungspolitik zu
professionalisieren, zu überarbeiten und neu auszurichten sowie unter Punkt 14, ein Konzept für
die Geldanlagestrategie zu erarbeiten. Die Verwaltung empfiehlt daher, Grundsätze für eine an die
Stiftungserfordernisse angepasste Vermögensanlage als Leitlinie zu beschließen.

B. Schritte zur Erarbeitung von Anlagerichtlinien

1. Überblick

Die Stadt Krefeld verfügt über ein Sondervermögen nach S 9Z (1) Nr. 2 Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein'Westfalen (GO) aus rechtlich unselbstständigen kommunalen Stiftungen und
Nachlässen, die von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet werden. Das Sondervermögen ist
getrennt vom sonstigen Vermögen zu verwalten und gliedert sich wie folgt:

ilachlass / Vermächtnis / Stiftuns Gesamtvermösen zum 31.12.2010*
Vereinigte Familie,de-Greiff-, Krefelder
Bürger- u.a. Stiftungen .

863.108,70 EUR

Fisch ers- Mevser-Stiftu ne 2.335.789,67 EUR
Von-der- Leyen-Stift u ng 863.446,74 EUR
Nachlass Nauen 1.337.025,04 EUR
Hei nrich-Geerds-Stift ung 242.776,38 EUR
Nachlass Thiele 42.634,04 EUR
Vermächtnis Küppers 5.572,72 EUR
Albert-Möller-Fonds 556.816.86 EUR
Vermächtnis Seifert 70.421,74 EUR
Nachlass Anna Kowalski 12.721,21 EUR
Nachlass Theodor Lentzen 4.647,42 EUR
Gehlen-5chenkuns 1.608.992,28 tUR
Nachlass Dr. Eva Brües 631.007.93 EUR
Nachlass Hse Conrad Den Nachlass hat die Stadt Krefeld im

Dezember 2011 angenommen

Hiervon entfallen insgesamt 1.679.477,99 EUR* auf Festgelder und 1.016.082,26 EUR* auf liquide
Mittel. Die liquiden Mittel werden im internen Haushalt zu einem angemessenen Zinssatz verzinst.
Die iährlichen Renditen werden regelmäßig im Rahmen des fahresabschlusses berechnet.

* Die Ermittlung des Gesamtvermögens zum 31.12.2011 erfotgt im Rahmen des Jahresabschlusses
flir das lahr 2011.

2, Abgrpnaulg

Die von der Stadt Krefeld verwalteten Nachlässe, Vermächtnisse und Stiftungen sind hinsichtlich
ihres Typus und den damit verbundenen Wesensmerkmalen klar voneinander abzugrenzen. Nach
den Formulierungen der Testamente/ Satzungen muss das Vermögen aus den nachfolgend
aufgeführten StiftungenlNachllissen auf Dauer erhalten werden:

r Familie-de*6reifF/Krefelder Bi,irgerstiftung
. Fischers-Meyser"Stiftung
o Nachtass Nauen
c Heinrirh-Geerds-Stiftung
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Das Deutsche Stiftungszentrum (DSZ) empfiehlt grundsätzlich eine Kombination von Renten und
Aktien, wobei die Aktien nach Aktienregionen und -typen gestreut und festverzinsliche
Wertpapiere erster Bonität gewählt werden sollten. Darüber hinaus wird empfohlen, die Anlage
durch weitere (unkorrelierte) Anlageklassen wie lmmobilien und alternative lnvestments zu
ergänzen. Als Anhaltspunkt für die Diversifikation des Vermögens hat das DSZ ein Musterportfolio
mit nachfolgend dargestellter Gliederung vorgestellt:

Musterportfolio

g Renten

r Aktien

n lmmobilien

n Altematiw lnrestments

ße n terl (Le stye raursli_qheJüsl tp a,p ier"e)_r
Die Verwaltung schlägt eine lnvestition in risikoarmen Schuldverschreibungen, Anleihen,
Pfandbriefen und Rentenpapieren in unbegrenztem Umfang vor.

Aktien:
Ein möglicher Nachteil beim Kauf von Einzeltitel-Aktien ist das hohe Marktrisiko. lnsbesondere bei
kleinen Votumina kann es in Folge von Kursschwankungen zu einem Verlust von Erträgen und im
ungünstigsten Fall zu einem Verzehr von Grundstockvermögen führen. Die Verwaltung schließt
daher eine lnvestition in Aktien aus.

hm-q-b-!-li,e-nf"sad*r
Bis zur Finanzkrise galten die Fonds als sichere Anlagemöglichkeit mit stabiler Rendite. Durch die
Entwicklung der lmmobilienkrise, die Schließung und Abwicklung zahlreicher einst offener
lmmobilienfonds und die damit verbundenen Verlustrisiken rät die Verwaltung von einer
lnvestition in lmmobilienfondE ab.

Ein ähnliches Saenario kennt die Verwaltung: Der im Dezember 2011 angenommene Nachlass der
Frau Else Conrad beinhattet einen lmmobilienfonds, der sich bis September ?013 in der
Abwicklung befindet. Es werden somit keine neuen Anteile ausgegeben und keine Anteile
zurückgenommen, Die dem Fonds zugehörigen lmmobilien werden nsch und nach verkauft und
die Nettoertöse an die Beteiligten ausgeschiittet. 6teirhzeitig besteht die Mögtichkeit, die
einrelnen Anteile tiber die Börse zu veräußern. Der Markt ist allerdings nicht sehr liquide und
bietet folglich nur einen Bruchteildes damaligen Wertes pro Anteil"
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Alternative Anlagen:
Verschiedene Formen der Vermögensanlage, die nicht den traditionellen Anlageformen
zuzuordnen sind. Sie bergen teilweise ein sehr hohes Risiko, ermöglichen jedoch gleichzeitig eine
hohe Rendite. Neben dem Risiko von Kursverlusten sind hier zum Teil zusätzlich spezielle Risiken
zu beachten. Die Verwaltung schließt daher eine lnvestition in alternative Anlagen aus.

C. Abwicklung der Geldanlasestrategie im Haushaltsiahr 2012

lm Rahmen der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens erfolgte bisher vor altem eine Anlage von
Stiftungsgeldern in Festgeldanlagen. Mit Ablauf der terminierten Anlagen werden diese
gegebenenfalls von den jeweiligen Kreditinstituten an die Stadt zurückgezahlt und sollen
anschließend erneut angetegt werden.

Bei der haushaltstechnischen Abwicklung ist zu beachten, dass iede Ein- und Auszahlung, welche
von oder auf städtische Konten vorgenommen wird, in der Finanzrechnung der Stadt Krefeld
abzubilden ist (vgt. 5 39 GemHVO NRW). Dies gilt auch für die Einzahlung fälliger Festgeldanlagen
und deren erneute Anlage.

Somit ist es notwendig, in Höhe der fälligen Festgelder im Finanzplan investive Ein- und
AugzahlUfHen zu veranschlagen. lm Fall der Fälligkeit und Wiederanlage der Festgelder ist jedoch
keine Auswirkung auf den lnvestitionshaushalt feststellbar, da eine Deckung der investiven
Auszahlung durch die investive Einzahlung vorliegt.

Da für das Haushattsjahr 2012 keine Ansätze für diesen Sachverhalt eingeplant waren, werden zu
diesem Zweck die folgenden außerplanmäßigen Auszahlungen nach bewilligt:

Stiftung Bedarf bei Konto Deckuns durch Betras ln EUR
Nachlass Brües PSP-Element

7.927026.730;

78480000 - Erwerb von
sonstigen Finanzanlasen

PSP:Element
7.927026.770;

68480000 - Erwerb von
sonstigen Fi nanzanlagen

811.000,00

Nachlass Nauen PSP-Element
7.927Q77.730;

78480000 - Erwerb von
sonstisen Fi nanzanlagen

PSP-Element
7.927077.770;

68480000 * Erwerb von
sonstigen Fi nanzanlagen

640.440,00

Albert-Möller'
Fonds

P5P-Element
7.927027.730;

78480000 - Erwerb von
sonstisen Finanzanlaeen

PSP-Element
7,921Q21,770t

68480000 * Erwerb von
sonstisen Finanzanlasen

468.140,00

Fischers-Meyser-
Stiftung

PSP-Element
7.927446.730;

78480000 - Erwerb von
sonstisen Finanzanlasen

PSP-Element
7.9270a6.77A;

68480000 * trwerb von
sonstisen Finanzanlasen

204.110,00

Heinrich-Geerds-
Stiftung

PSP-Element
7.921016.730;

78480000 - Erwerb von
sonstigen Flnanaanlagen

PSP-Element
7.927476.77CI;

68480000 * Erwerb von
ssnstisen Finanzanlasen

203.?60,00
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Auszug aus der Niederschrift über die 21. Sitzung des Finanz- und Beteili-
gungsausschusses am 21.06.2012 - öffentlicher Teil -

Punkl IQ
Vorloge 3567112
Stiftungsmunogement der StEdt Kreleld
hier: Geldanlogeskolegie

Ratsherr Heitnrann kritisierl, doss nron snhand der Begrifftichkeiten Schenkungen,

Nochlösse, Vernrschtriisse und Sfiflungen nicht erkennen könne, ob das Vern'lögen cuf

Douer erhollen werden muss oder die Gelder cusgeschültet werden können' Die FDP-

Fr{rklion erwarlef nufgrund der bekannien Vorfölle in der Vergcngenheil, dass Renditen

für die Stiflungen erwirtschoftet werden. Er kritisiert dorüber hinaus, doss die

Geldonloüe-Leillinie inr Stiflungsmonüsement der Sfadt Krefeld sich nichl zu IO0% an

dem Musterp6rtfotio tJes Deulschen Sfif?ungszentrums {DSZ} ürientiert, sondern eher ouf

Renten setzl. Dieses Vorgehen diene nicht dem Erhstt des Stiftungsvermögens, sondern

mon mÜsse dos gescmle Porffolio nufzen.

Hen Stodtkömmerer Cyprion weist Ratshenn Heitmonn dcrcuf hin, doss die
erslgencnnte Problemclik nichl in den Zustöndigkeitsbereich des Finonz- und
Befeiligungscusschusses, sondern in die nichl-offentliche Silzung des
Rechnungsprüfungsousschusses gehöre und er daher nur zu den Geldonloge-Leillinien
Stellung nöhnre. Beider Geldcnlage-Leillinie hondele es sich um einen Punkt des
vercbschiedelen l4-Punkte Plsns Iür das Stiflungsrnünogement. Hen Stodtkömnrerer
Cypriun bestötigt, dass die Verwaltung vorschlüge, sich nichl an der Empfehlung des
DSZ zu hnlten, weil diese einen Anteil von 257" Aktien und I0% Alternotive lnvestments
vorsöhe. Hierdurch bestehe zwor die Möglichkeil zu höheren Renditen. aber cuch zu
höheren Risiken, welche die Verwoltung nichl eingehen möchte und doher eine eher
konservclive Richtung verlrlti" Wenn dies nicht gewÜnscht sei, möge der Fincnz- und
Beteiligungscusschuss entsprechende Vorschlöge unlerbreiten, wie die Stiflungsgelder
angel*gt werden sollen.

Ratsherr Reulers siehl ebenfatls Rendifechcncen. cber cuch Risiken und unterstÜtzt
daher die Vorgehensweise der Verwcltung"

Ratsfrcu Mölzer unlerstützl ebenf<rlls dos sorgscme Wirtschaflen und gibt zu bedenken,
da:s sich bereits ondere K*rnrnunen verockl hsben und nron daher dsnkbor für die
konservotive Vorgehensweise sein sollle. Andernfalls müsse die FDP-Fraktion dorsfellen,
wie tliese es cnders mcchen möchle. ßzgl. der cuf Seile 2 der BegrÜndungen
genannten Besonderheil der Mox-von-der-Leyen-stiftung biftel Rctsfrou Mölzer um
Erlöuterung" in welcher Höhe und cus welchen Grrlnden die $tcdt Krefeld seinerzeit fÜr

die Sonierung des W*ldgutes Schirmou in Vodeirtung getrelen isl.

R*tsherr Heitmunn er.widerl"den Ausführungen von Henn S?adtkömmerer Cypricn, doss
er den Vorfoll ous der Vergangenheit benannt hcbe, da dieser in der Vorlcge nicht
enlhclten sei. Die FDP-Froklion spricht sich für dus Musterp*rff*lie der üSZ üus, do dieses
bereits konservntiv sei. ücrüber hinous seidie FDF-Froklion nicht dafür zustöndig,
entsprechende Vorschlöge zu machen, vielmehr müssfen diese durch die Verwcltung
in Abslimrnung mit Banken ercrbeitet werden.

Bürgermeister Meyer siehl keine Gründe, wesholb der Verwcltungsvorlnge nicht gefolgt
werden könne.
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Auszug aus der Niederschrift über die 2L SiEung des Finanz- und Beteili-
gungsausschusses am 21.06.2012 - Öffentlicher Teil -

Slodlkammerer Cyprit:n sichert eine Becnlworlung der von Ratsfruu Mölzer
oufgeworfenen Fragen bis zur nöchsten Rotssllzung zu und erklcrt, doss inholtliche
Frogest*llungen zun: Themc Sliftungsmünogement im Rechnungsprüfungsausschuss ztr
behcndeln sind.

Beschfl^rss:

I.) Der Bericht der Venrrollung wird zur Kenntnis genonrmen.

2.) Di* Grundsötze zur umsstzung der Geldcnloge-Leitlinien im Stiftt-rngsmonogement
der Stadl Krefeld werden beschlcssen.

3.] Gemaß $ 83 Abs. I GO NRW wird der Leistung der unter Punkt C. der Vorlage
skizzierten cu8erplonmößigen Auszchlungen im Teilfinanzplon 2012 zugestimml.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinzchlungen bei der Kostenorl' 6848mffi - Erwerb von
sonstigen Finonzonlcgen - beiden unter Punkt C. der Vorloge skizzierten Sllftungen.

Abslirnmunuseroebnis; zt-r I + 3] einslirnmig

Frsklion Zu 2| mehrheitlich gegen die Stimnren der FDP-



Auszug aus der Niederschrift über die 23. Sitzung des Rates am 03.07.2012 -
Offentlicher Teil -

Punkt ?:

Vorloge Nr.356//12

Stiflungsnrcnogement der Stodt Krefeld

hier: Geldcnlcgeslrctegie

Ratsherr Heitrnann beunlr*gt getrennte Abstin"wnung der einzelnen Punkte.

Beschluss:

L Der Bericht der Vetwcllung wird zur Kenntnis genommen.

2. Diel Grundsötze zur Umsetzung der Geldonlage-Leilllnien im Stif-

lungsmunaEement der Stcdt Krefeld werden beschlossen'

3. Genräß $ 83 Abs. I GO NRW wird der Leirlung der unfer Funkt C. der

Vorla ge skizzierlen o u ßerplc nnrö$igen Auszchlun gen im Teilfina nz-

pton 201? zugestimml.

Die Deckung *rfnlgt durch Mehreinzahlungen beider Kostenart

6848m00 - Erwerb von sonstigen Finonzonlagen - belden unter Punkt

C. der Vorlt:ge skizzierten Stiftungen.

Abstimmunaseraebnis: zu l.: Kennlnisnchme

zu 2.: mit Mehrheit gegen die Stimmen der

FDP-Frcktion

zu 3.: einsiinrmig



Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung des Finanz- und Beteili-
gungsausschusses am 16.01 .2013 - öffenflicher Sitzungsteil -

Punkt 4
Vorlng* 4274/13
Nochbewilligung im Teilfinanzplon 201 3
hier: Geldonloge Sliffu ngsvermögen

RH Heilmann weist dorouf hin, dass er gegen die vorlcge sfimnren werde, do
festverzinsliche Anlelhen den Erhclf des $liftungsvermögens nicht garantieren würden.

RH Hshnen berichtel dorüber, doss die Kultursliflung der $pcrkosse eine
Werterholtungsruckloge gebildet habe und biltet die Verwaltung, ebenfalls über einen
solchen Weg nachzudenken. Er mocht iedoch deutlich, doss er grundsöfzlich onderer
Meinung ols RH Heifmonn sei. Beiden Sliftr.rngsmitteln hondele es sich um dos
Vermögen Krefelder Bürgerinnen und Bürger, dsher müsse die Verwoltung dofür Sorge
lrcgen, doss dcs Geld nicht durch spekulclive Anlogen verloren gehe.

RH Fobelergönzt, dcss bereits einige Stödle aufgrund ihrer Spekulotionen in der Presse
gestonden höften und bittet daher infornnierl zu werden. sollte die Stodt Krefeld solche
Anlcgeformen in Betrochl ziehen. Er seijedoch bereit, tiber eine
Werlerhsltungsrucklage zu sprechen.

RH Heitmann erwide$, dass er sich ebenfalls dem Modelleiner WerlerhalfungsrÜckloge
onschlie8en würde und slellt klor, doss er nichl spekulieren wolle. sondern einen
Anlcgenmix mit Werlpnpieren fordere.

Beschlussempfehluna für den Rot:
Gemöß g 83 Abs. 1 GS NRW in Verbindung mit $ 82G{} NRW wird der Leistung der in
der ßegründung genonnlen uußerplcnmößlgen Auszahlungen im Teilfincnzplsn 2OI3
zugestimmt.
Die Deckung erfclgt durch Mehreinzahlungen beider Kostenort ö848üü00 - Erwerb von
sonsligen Fincnzanlcgen - beiden in der Begrundung genonnten Stiftungen"

Abslimrnunsserüebnis: mehrheiilich beschlossen g€gen die Sllnrrnen der FDF-

Frnktion

Prclokollnofiz:
Bei der Werferhallungsrückloge handelf es srch um eine freie Rückloge noclr $ 58 Nt" /
cl Ahgobenordnung {A0,1, dr'e sog. lersfungserhallungsrückjoge, die dczu dienf. cJie

leistungskrnft der Stiffung - und somif dem sfiflungsrechfltchen
Vermögenserl'lalfungsgrundsolz nachzukomrnen - suf Dauerzu erhollen {otrch
Rückloge zurn lnfloficlnsuusglerch gencnn{.

Hlnferorund:
Dem Gebof des Frhalls des Sfiffungsvermögens enfspnchf das generelle Verbof, das
Sllftungsvermogen gnnz oder leilweise sufzuzehren^ Werfuerlusle können mifhüfe der
RücklugenblTdung oufgefüllf werden, Hiertür hut die $fiffung grundsützlich die
Möglrchkeil msx" ll3 des überschusses der Einnshmen über dre Kosfen der
Vermögensverwrolfung und nrt:x. I0 % der sonsiigen zeifnsh zu venirrendenden MfffeI

fz.B. Sp:endenJ in dre Rricklage flie8en zu Jcssen" Dl-ese sollfe gefrennf vom Vermögen
ausgewiesen werden.



Auszug aus der Niederschrift über die 27. Sitzung des Rates am 22.01.2013 -
Offentlicher Sitzungsteil -

Punkt 6:

Vorloge Nr.4274113

Nnchbewilligung im Teilfinonzplcn ?01 3

hier: Geldanlo ge Stiftu ngsvermögen

Seschluss:

Gemöß $ 83 Abs. I GO NRW in Verbindung mit $ *2 Grf NRW wird der

Leislung der in der BegrÜndung gencnn?en cuBerplcnmöBigen Auszch-

lungerr inr Teilfinanzplcn 2ü13 zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinzohlungen beider Koslenart

68480ffiü - Erwerb von sonsiigen Finanzonlogen - beiden in der Begrün-

dung genonnlen Stiftungen.

Absfimmunaserqebnis: mil Mehrheil gegen die Stlmmen der FDP-

Frakticn bsi I Sfimmenthcltung


